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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.2001

Norm

ABGB §970

Rechtssatz

Die Haftung der Gastwirte für die "Gefahr des o enen Hauses" ist auf den Reiseveranstalter als solchen weder direkt

noch analog anzuwenden, da dieser keine Fremden beherbergt oder weil die Beherbergung im Reisevertrag in den

Hintergrund tritt.
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